
SATZUNG

§ I Name  und  Sitz

1)  Der  Verein  führt  den Namen

LEBENSBAUM

(2)  Der  Verein  hat  seinen  Sitz in Freital.

(3) Der  Verein  soll in das Vereinsregister  eingetragen  werden  und trägt  nach der  Eintragung

den  Namenszusatz,,eingetragener  Verein"in  der  abgekürzten  Form,,e.V.".

§ 2 Zweck

(1)  Der  Verein  verfolgt  ausschließlich  und unmittelbar  gemeinnützige  Zwecke,  im Sinne  des

Abschnitts,,Steuerbegünstigte  Zwecke"  der  Abgabenordnung.

(2) Zweck  des Vereins  ist die sozialpädagogische,  wirtschaftliche  und kulturelle  Förderung  und

Unterstützung  von  Kindern,  Jugendlichen  und  sozialhiIfsbedürftigen  Menschen.

Der  Verein  will  dazu beitragen,  dass positive  Lebensbedingungen  für  junge  Menschen  und

ihre  Familien  geschaffen  werden.  Gleiches  gilt  für  Senioren  und sozialhilfsbedürftige  Men-

schen.

(3)  Der  Zweck  des Vereins  wird  insbesondere  verwirklicht  durch

a) Das Betreiben  von  Kindertagesstätten  und  Schulhorten;

b) Die Durchführung  sozialer  und  umweltrelevanter  Projekte  für  alle  Altersgruppen.

(4)  Der  Verein  ist im Bereich  der  Jugendhilfe  im Rahmen  seines  Satzungszweckes  tätig.

§ 3 Mittel  des  Vereins

Der Verein  ist selbstlos  tätig;  er verfolgt  nicht  in erster  Linie  eigenwirtschaftliche  Zwecke.  Mittel

des Vereins  dürfen  nur  für  satzungsmäßige  Zwecke  verwendet  werden.

Die satzungsgemäß  bestellten  Amtsträger  des Vereins  - insbesondere  Vorstandsmitglieder,  Mit-

glieder  eines  Beirates  oder  Kassenprüfer  - können  für  Ihre  Tätigkeit  eine  angemessene  Vergü-

tung  erhalten.  Diese sind von  der  Mitgliederversammlung  für  das vorangegangene  Jahr  zu be-
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schließen. Unbesehen davon  bleibt  der  Aufwandsersatzanspruch  der  Amtsträger  für  nachge-

wiesene Bildungs-,  Reise-,  Beherbergungs-,  Verpflegungs-  und  Kommunikationskostenkosten.

% 4 Aufgaben  des Vereins

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem  Zweck  der  Körperschaft  fremd  sind,  oder  durch

unverhältnismäßig  hohe  Vergütungen  begünstigt  werden.

§ 5 Auflösung

Bei Auflösung  des Vereins  oder  bei Wegfall  steuerbegünstigter  Zwecke  ist das Vermögen  zu

steuerbegünstigten  Zwecken  zu verwenden.

Beschlüsse  über  die künftige  Verwendung  des Vermögens  dürfen  erst  nach Einwilligung  des

Finanzamtes  ausgeführt  werden.

§ 6 Mitgliedschaft

(1)  Vereinsmitglieder  können  natürliche  Personen  oder  juristische  Personen  werden.

(2)  Der  Aufnahmeantrag  ist schriftlich  zu stellen.

(3)  Über  den  Aufnahmeantrag  entscheidet  der  Vorstand.

(4) Gegen  die  Ablehnung,  die keiner  Begründung  bedarf,  steht  dem/der  Bewerber/in  die Beru-

fung  an die  MitgIiederversammlung  zu, welche  dann  endgültig  entscheidet.

§ 7 Beendigung  der  Mitgliedschaft

(1)  Die Mitgliedschaft  endet  durch  Tod,  Ausschluss,  Streichung  von der  Mitgliederliste  (z.B. 2

aufeinander  folgende  JahresmitgIiedsbeiträge)  oder  Austritt  aus dem  Verein.

(2)  Der  Austritt  erfolgt  durch  schriftliche  Erklärung  gegenüber  dem  Vorstand.  Der  Austritt  kann

nur  zum  Ende eines  Geschäftsjahres  erklärt  werden,  wobei  eine  Kündigungsfrist  von zwei

Monate  einzuhalten  ist.

(3)  Ein Ausschluss  kann  nur  aus wichtigem  Grund  erfolgen.  Wichtige  Gründe  sind  insbesondere

ein  die  Vereinsziele  schädigendes  Verhalten,  die  Verletzung  satzungsmäßiger  Pflichten  oder

Beitragsrückstände  von  mindestens  einem  Jahr.  Über den  Ausschluss  entscheidet  der Vor-

stand.  Gegen  den Ausschluss  steht  dem  Mitglied  die Berufung  an die Mitgliederversamm-

lung  zu, die schriftlich  binnen  eines  Monats  an den Vorstand  zu richten  ist. Die Mitglieder-

versammlung  entscheidet  im Rahmen  des Vereins  endgültig.  Dem  Mitglied  bleibt  die Über-
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prüfung  der  Maßnahme  durch  Anrufung  eines  ordentlichen  Gerichtes  vorbehalten.  Die An-

rufung  eines  ordentlichen  Gerichtes  hat  aufschiebende  Wirkung  bis zur  Rechtskraft  der  ge-

richtlichen  Entscheidung.

§ 8 Mitgliedsbeiträge

(1)  Bei der  Aufnahme  in den  Verein  ist keine  Aufnahmegebühr  zu zahlen.  Von  den Mitgliedern

werden  Jahresbeiträge  erhoben.  Zur Finanzierung  besonderer  Vorhaben  oder  zur Beseiti-

gung  finanzieller  Schwierigkeiten  des Vereins  können  Umlagen  erhoben  werden.

(2)  Die Höhe  der  Beiträge  ist in der  Beitragsordnung  (Anlage  zur  Satzung)  festgelegt.  Die Bei-

tragsordnung  und  etwaige  Umlagen  sind  durch  die MitgIiederversammIung  zu beschließen.

(3)  Der  Vorstand  kann  in geeigneten  Fällen  Gebühren,  Beiträge  und Umlagen  ganz oder  teil-

weise  erlassen  oder  stunden.

§ 9 0rgane  des  Vereins

Organe  des Vereins  sind:

der  Vorstand

die  Mitgliederversammlung

§ IO Der  Vorstand

(1)  Der  Vorstand  des Vereins  i.S.v. § 26 BGB besteht  aus dem Vorsitzenden,  den Stelfüertre-
tenden  Vorsitzenden  und  dem  Schatzmeister.

(2)  Der  Verein  wird  durch  zwei  Mitglieder  des Vorstandes  vertreten. Die Vertretungsmacht des
Vorstandes  ist in der  Weise  beschränkt,  dass zum Erwerb oder Verkauf, zur Belastung von
und zu allen  sonstigen  Verfügungen  über Grundstücke (und grundstücksgleiche Rechte)
sowie  außerdem  zur Aufnahme  eines Kredites von mehr als 2.500,00 EURO die Zustim-
mung  der  Mitgliederversammlung  einzuholen  ist.

§ Il  Zuständigkeit  des  Vorstandes

Der  Vorstand  ist für  alle  Angelegenheiten  des Vereins zuständig. Er vertritt den Verein gericht-
lich und  außergerichtlich.

Er hat  insbesondere  folgende  Aufgaben:

a) Vorbereitung  und Einberufung  der  Mitgliederversammlung  sowie Aufstellung der Ta-
gesordnung;

b)  Ausführung  von  Beschlüssen  der  Mitgliederversammlung;
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Vorbereitung des Haushaltsplanes,  Buchführung,  Erstellung des Jahresberichtes;

Beschlussfassung über die Aufnahme  und den Ausschluss von  Mitgliedern;

Abschluss und Beendigung von AnsteIIungsverträgen.

§ 12 Wahl und Amtsdauer  des  Vorstandes

(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung  für  die Dauer  von  fünf  Jahren,  gerech-

net von der Wahl an, gewählt.  Er bleibt  jedoch  bis zur  Neuwahl  des Vorstandes  im Amt.  Je-

des Vorstandsmitglied  ist einzeln zu wählen.  Zu Vorstandsmitgliedern  können  nur  Mitglie-

der gewählt  werden.  Eine Wiederwahl  der  Vorstandsmitglieder  ist möglich.  Mit  der  Been-

digung  der Mitgliedschaft  im Verein  endet  auch  das Amt  eines  Vorstandsmitgliedes.

(2) Scheidet ein Mitglied  des Vorstandes  vorzeitig  aus, so kann  der  Vorstand  für  die restliche

Amtsdauer  des Ausgeschiedenen  einen  Nachfolger  wählen.

§ 13  Kassenprüfung

Die Mitgliederversammlung  wählt  für die Dauer von einem Jahr mindestens  eine/n  Kassenprü-

fer/in.  Diese/r  darf nicht Mitglied  des Vorstandes  sein. Eine Wiederwahl  ist zulässig.

§ 14  MitgliedeniersammIung

(1)  In der  MitgIiederversammlung  hat  jedes  volljährige  Mitglied  eine  Stimme.  Zur  Ausübung

des Stimmrechts  kann  ein anderes  Mitglied  schriftlich  bevolfmächtigt  werden.  Die Bevoll-

mächtigung  ist für  jede  MitgliederversammIung  gesondert  zu erteilen;  ein Mitglied  darf  je-

doch  nicht  mehr  als fünf  fremde  Stimmen  vertreten.

(2)  Die Mitgliederversammlung  ist für  folgende  Angelegenheiten  zuständig:

a)  Entgegennahme  des Jahresberichtes  des  Vorstandes,  Entlastung  des Vorstandes;

b)  Beschließen  der  Beitragsordnung  und  Festlegung  der  erforderlichen  Umlagen;

c) Wahl  und  Abberufung  der  Mitglieder  des Vorstandes;

d)  Beschlussfassung  über  Änderung  der  Satzung  und  über  Auflösung  des Vereins;

e)  Beschlussfassung  über  die Berufung  gegen  einen  Ablehnungs-  und Ausschließungsbe-

schluss  des Vorstandes;

f)  Beschlussfassung  über  sonstige  Anträge
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§ 15 Einberufung Mitgliedenersammlung

(1) Mindestens einmal im Jahr soit die ordentliche  Mitgliederversammlung  stattfinden.  Sie

wird vom Vorstand unter Einhaltung  einer Frist  VOn vier  Wochen  schriftlich  unter  Angabe

der Tagesordnung  einberufen.

Die Frist beginnt  mit dem auf die Absendung  des Einladungsschreibens  folgenden  Tag.

Das Einladungsschreiben  gilt dem Mitglied  als zugegangen,  wenn  es an die letzte  vom  Mit-

glied dem Verein schriftlich  bekanntgegebene  Adresse  gerichtet  ist. Die Tagesordnung  setzt

der VorstaJ  fest.

(2) Jedes Mitglied  kann bis spätestens  eine Woche  vor  einer  MitgIiederversammlung  beim

Vorstand  schriftlich  eine  Ergänzung  der  Tagesordnung  beantragen.  Der  Versammlungsleiter

hat  zu Beginn  der  MitgIiederversammlung  die Ergänzung  bekanntzugeben.  Über  Anträge

auf  Ergänzung  der  Tagesordnung,  die in MitgIiederversammIungen  gestellt  werden,  be-

schließt  die  Versammlung.

§ 16  Außerordentliche  MitgliedenrersammIung

Eine außerordentliche  MitgliederversammIung  ist vom  Vorstand  einzuberufen,  wenn  das Inte-

resse  des  Vereins  es erfordert  oder  wenn  ein Drittel  der  Mitglieder  dies  schriftlich  unter  Angabe

des Zwecks  und  der  Gründe  beantragt.

§ 17  Beschlussfassung  der  Mitgliederversammlung

(1)  Die MitgIiederversammlung  wird  vom  Vorsitzenden,  bei dessen  Verhinderung  vom Stelfüer-

tretenden  Vorsitzenden  oder  dem  Schatzmeister  geleitet.  Ist kein  Vorstandsmitglied  anwe-

send,  bestimmt  die  Versammlung  den  Versammlungsleiter.  Bei Wahlen  kann die Versamm-

lungsleitung  für  die Dauer  des Wahlganges  und der  vorhergehenden  Diskussion einem

Wahlausschuss  übertragen  werden.

(2)  Es wird  durch  Handzeichen  abgestimmt.  Auf  Antrag  von  mindestens  einem  Drittel  der An-

wesenden  ist schriftlich  und  geheim  abzustimmen.

(3)  Die Mitgliederversammlung  ist ohne  Rücksicht  auf  die Anzahl  der  erschienenen  Mitglieder

beschlussfähig.  Hierauf  ist in der  Einladung  hinzuweisen.

(4)  Die Mitgliederversammlung  fasst  Beschlüsse  im allgemeinen  mit  einfacher  Mehrheit  der

abgegebenen  gültigen  Stimmen;  Stimmenthaltungen  gelten  als ungültige  Stimmen.  Zur Än-

derung  der  Satzung  und  zur  Auflösung  des Vereins  ist jedoch  eine  Mehrheit  von drei Vier-

teln  aller  erschienenen  (anwesenden)  Mitglieder  des Vereins  erforderlich.  Eine Änderung
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des Zwecks des Vereins kann ebenfalls nur mit drei Viertel Mehrheit  aller erschienenen

(anwesenden)  Mitglieder  des Vereins beschlossen  werden.

(5) Bei Wahlen ist gewählt,  wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen  Stimmen erhal-

ten hat. Hat niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen  Stimmen erhalten,  so

findet zwischen den beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten haben,  eine

Stichwahl statt. Gewählt  ist dann derjenige,  der die meisten Stimmen erhalten hat.  Bei glei-

cher Stimmenzahl  entscheidet  das vom Versammlungsleiter  zu ziehende  Los.

(6) Über Beschlüsse  der  Mitgliederversammlung  ist ein Protokoll  aufzunehmen,  das vom  je-

weiligen  Schriftführer  zu unterzeichnen  ist.

§ 18  Auflösung  des  Vereins

(1) Der Verein kann  durch  Beschluss  der  Mitgliederversammlung  (vgl. % 17  Abs.  4 der  Satzung)

aufgelöst  werden.

(2) Die Liquidation  erfolgt  durch  den  Vorstand.

§ 19  Datenschutz

(1)  Mit  dem  Beitritt  eines  Mitglieds  nimmt  der  Verein  seine  Adresse,  sein Alter  und seine

Bankverbindung  auf.  Diese  Informationen  werden  in dem  vereinseigenen  EDV-System  ge-

speichert.  Jedem  Vereinsmitglied  wird  dabei  eine Mitgliedsnummer  zugeordnet.  Die per-

sonenbezogenen  Daten  werden  dabei  durch  geeignete  technische  und organisatorische

Maßnahmen  vor  der  Kenntnisnahme  Dritter  geschützt.

Sonstige  Informationen  und Informationen  über  Nichtmitglieder  werden  von dem  Verein

grundsätzlich  intern  nur  verarbeitet,  wenn  sie zur Förderung  des Vereinszweckes  nütz1ich

sind (z.B. Speicherung  von  Telefon-  und Faxnummern  einzelner  Mitglieder)  und  keine  An-

haltspunkte  bestehen,  dass die betroffene  Person  ein schutzwürdiges  Interesse  hat, das

der  Verarbeitung  entgegensteht.

(2)  Pressearbeit

Der  Verein  informiert  die Tagespresse  und andere  Medien  über  Prüfungsergebnisse  und

besondere  Ereignisse.  Solche  Informationen  werden  überdies  auf  der Internetseite  des

Vereins  veröffentlicht.

Das einzelne  Mitglied  kann  jederzeit  gegenüber  dem  Vorstand  einer  solchen  Veröffentli-

chung  widersprechen.  Im Falle  des Widerspruchs  unterbleiben  in Bezug  auf  das widerspre-

chende  Mitglied  weitere  Veröffentlichungen.  Personenbezogene  Daten  des widerspre-

chenden  Mitglieds  werden  von  der  Homepage  des Vereins  entfernt.
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(3) Weitergabe  von  Mitgliedsdaten  an Vereinsmitglieder

Der  Vorstand  macht  besondere  Ereignisse  des Vereinslebens,  insbesondere  die Durchfüh-

rung  und  die Ergebnisse  von  Prüfungen,  Ehrungen  sowie  Feierlichkeiten  in geeigneter  Form

des Vereins  bekannt.  Dabei  können  personenbezogene  Mitgliederdaten  veröffentlicht

werden.  Das einzelne  Mitglied  kann  jederzeit  gegenüber  dem  Vorstand  einer  solchen  Ver-

öffentlichung  widersprechen.  Im Falle des Widerspruches  unterbleibt  in Bezug  auf  das wi-

dersprechende  Mitglied  eine  weitere  Veröffentlichung  am schwarzen  Brett,

Der  Vorstand  macht  besondere  Ereignisse  des Vereinslebens,  insbesondere  die Durchfüh-

rung  und  die Ergebnisse  von  Prüfungen,  Ehrungen  sowie  Feierlichkeiten  in der  Vereinszeit-

schrift  bekannt.  Das einzelne  Mitglied  kann  jederzeit  gegenüber  dem  Vorstand  einer  sol-

chen  Veröffentlichung  widersprechen.  Im Falle des Widerspruchs  unterbleibt  in Bezug  auf

das widersprechende  Mitglied  eine  weitere  Veröffentlichung.

MitgIiederverzeichnisse  werden  nur  an Vorstandsmitglieder  und sonstige  Mitglieder  aus-

gehändigt,  die im Verein  eine  besondere  Funktion  ausüben,  welche  die Kenntnis  der  Mit-

gliederdaten  erfordert.  Macht  ein Mitglied  geltend,  dass es die Mitgliederliste  zur Wahr-

nehmung  seiner  satzungsmäßigen  Rechte  benötigt,  händigt  der  Vorstand  die Liste  nur  ge-

gen die schriftliche  Zusicherung  aus, dass die  Adressen  nicht  zu anderen  Zwecken  verwen-

det  werden.

(4)  Beim  Austritt,  Ausschluss  oder  Tod des Mitglieds  werden  die personenbezogenen  Daten

des Mitglieds  archiviert.  Personenbezogene  Daten  des austretenden  Mitglieds,  die Kassen-

verwaltung  betreffen,  werden  gemäß  der  steuergesetzlichen  Bestimmungen  bis zu zehn

Jahre  ab der  schriftlichen  Bestätigung  des Austritts  durch  den  Vorstand  aufbewahrt.

§ 20 Inkrafttreten  der  Neufassung

Die Neufassung  der  Satzung  wurde  mit  Beschluss  der  Mitgliederversammlung  vom 6.12.2017

verabschiedet  und  tritt  mit  Bestätigung  des Finanzamtes  und des Vereinsregisters  in Kraft.

Freital,  den 6. Dezember  2017


